
     Ulf Kesting . Watkenstr. 25 . 26931 Elsfleth

     «Vorname» «Name» 
     «Strasse» 
     «Plz» «Ort» 

Elsfleth, 28.05.2024 

Einladung zur außerordentlichen Mitgliederversammlung zwecks Namensänderung 
und Neufassung der Satzung am 06.06.2024 

Hallo xxx, 

beginn der außerordentlichen Mitgliederversammlung ist am 06.06.2024 um 19:00 Uhr im 
Vereinsheim an den Wehrder-Teichen. Vor Beginn der Versammlung wollen wir gemeinsam 
ab 18.00 Uhr grillen. 
Hierzu laden wir dich herzlich ein. 

Grund dieser außerordentlichen Mitgliederversammlung ist, als dass der Verein derzeit 
aufgrund der jetzigen Satzung nicht mehr ordentlich Einladen kann: 

Gemäß § 9 unserer jetzigen Satzung ist über das Mitteilungsblatt des 
Landesfischereiverbandes oder über die örtliche Tagespresse einzuladen. 
Der Begriff „örtliche Tagespresse“ ist auf Nachfrage bei dem Vereinsregistergericht in 
Oldenburg zu unbestimmt – eine Zeitung hätte namentlich benannt werden müssen. Zudem 
ist auch unklar, welcher Landesfischereiverband gemeint ist – derzeit gibt es drei und kein 
Verband hat mehr ein „Mitteilungsblatt“ welches veröffentlich wird. 
Nach anwaltlicher Beratung und Rücksprache mit dem Vereinsregistergericht kann diese 
Einladung nur „außerordentlich“ über alle bekannten Kontaktmöglichkeiten zu den 
Vereinsmitgliedern erfolgen – eben zu einer außerordentlichen Mitgliederversammlung, in 
der dann aber auch die „ordentlichen“ Punkte abgearbeitet werden können. 

In der Folge ist über eine entsprechende Änderung der Satzung zu befinden; in diesem 
Zusammenhang, weil unsere Satzung vom 17.04.1961 datiert und zuletzt am 20.01.1980 
geändert wurde, soll eine Neufassung beschlossen werden (Anlagen alte und neue 
Satzung). 

Ebenso soll der Name des Vereins infolge der Änderung der Satzung geändert werden: 
Von „Sportfischer-Verein-Elsfleth e.V.“ in Sportfischerverein Elsfleth e.V.“ 

Bis zum 03.06.2024 können Anträge zur Ergänzung der Tagesordnung hereingereicht 
werden. 

Sportfischerverein Elsfleth e.V. 



Folgende Punkte stehen auf der Tagesordnung: 

Top 1 Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 

Top 2 Einverständnis mit der vorgenommenen Ladung und Verzicht auf Einwendungen  
hiergegen und gegen die Ladungsfrist 

Top 3 Genehmigung der Tagesordnung 

Top 4 Beschluss über die Neufassung der Satzung 
(liegt mit der alten Satzung zusammen bei jeder Ladung) 

Top 5 Gedenken der verstorbenen Mitglieder 

Top 6 Bericht des 1.Vorsitzenden 

Top 7 Bericht des Kassenwartes 

Top 8 Bericht der Kassenprüfer 

Top 9 Bericht des Gewässerwartes 

Top 10 Bericht des Sportwartes mit Ehrungen 

Top 11 Bericht des Jugendwartes 

Top 12 Bericht des Arbeitsdienstleiters 

Top 13 Entlastung des Vorstandes 

Top 13 Anträge, Verschiedenes und Ehrungen 

Wir freuen uns auf zahlreiche Teilnehmer/innen. 

Petri Heil 

Der Vorstand 

Sportfischerverein Elsfleth e.V. 
Wehrder 29a 
26931 Elsfleth 

1. Vorsitzende  
Sven Kahnke 
Schrabberdeich 22 
26919 Brake

2. Vorsitzende 
Martin  Heidenreich  
Pfarrkämpe 16 
26931 Elsfleth

1. Schriftwart 
Ulf Kesting 
Watkenstr. 25 
26931 Elsfleth

1. Gewässerwart 
Thomas Bielefeld 
Tannenweg 2 
27804 Berne 

1. Kassenwart 
Jan-Dirk Ellinghusen 
Am Liener Deich 20 
26931 Elsfleth 



 Satzung des Sportfischer-Verein Elsfleth e.V. 

 

§1  Name, Sitz, Gerichtsstand, Geschäftsjahr 

 

Der Verein führt den Namen „Sportfischer-Verein Elsfleth e.V.“ Er hat seinen Sitz in Elsfleth und ist Vereinsregister in Brake 

eingetragen. Gerichtsstand ist Brake. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

 

§2   Zweck und Ziele des Vereins 

Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnittes „steuerbegünstigte Zwecke“ der 

Abgabenordnung. Zweck des Vereines ist es, innerhalb seines Vereinsgebietes die Sportfischerei und den Naturschutz zu pflegen und 

zu fördern. Er pachtet zu diesem Zweck Gewässer, die für die Sportfischerei geeignet sind, hegt die Gewässer, sorgt für den 

Fischbesatz und unterrichtet die Mitglieder. Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus 

Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe 

Vergütungen begünstigt werden. 

 

§3  Erwerb der Mitgliedschaft 

Mitglied des Vereins kann jede unbescholtene Person nach Ablegung der Sportfischerprüfung werden. Sie muss das 14. Lebensjahr 

vollendet haben. Auf Antrag können Jugendliche unter 14 Jahren auf-genommen werden, wenn sie sich auf die Sportfischerprüfung  

vorbe-reiten wollen.Über den schriftlichen Antrag entscheidet der Vorstand. Bei Ablehnung des Aufnahmeantrages ist der Vorstand 

nicht ver-pflichtet, dem Antragsteller die Begründung der Ablehnung bekannt zugeben.Jugendliche Mitglieder sind die Mitglieder bis 

zur Vollend- ung des 18. Lebensjahres. Jugendliche bis zur Vollendung des 16. Lebensjahres bilden die Jugendgruppe des Vereins. 

Zur Aufnahme in den Verein benötigen die Antragsteller, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, die schriftliche 

Einverständniserklärung des 

gesetzlichen Vetreters. 

 

§4   Ehrenmitglieder 

Die Mitgliederversammlung kann auf Antrag des Vorstandes Mitg-lieder, die sich um den Verein besonders verdient gemacht haben, 

zu Ehrenmitgliedern ernennen. Sie sind von allen Beitragszahlungen befreit und haben das Recht, an den Sitzungen des erweiterten 

Vorstandes mit beratender Stimme teilzunehmen. 

 

§5 Beendigung der Mitgliedschaft 

Die Mitgliedschaft endet: 

 

 a) mit dem Tod eines Mitgliedes 

 b) durch freiwilligen Austritt 

 c) durch Streichung aus der Mitgliederliste 

 d) durch Ausschluss aus dem Verein (§12 Abs.3) 

 

Der freiwillige Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand. Er ist nur zum Schluss eines Kalenderjahres 

unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von einem Monat zulässig. In begründeten Einzelfällen kann auf die Einhaltung der 

Kündigungsfrist  verzichtet werden. Hierüber entscheidet der Vorstand. 

 

Ein Mitglied kann durch gemeinsamen Beschluss des Vorstandes und des erweiterten Vorstandes aus der Mitgliederliste gestrichen 

werden, wenn es trotz Mahnung mit der Zahlung eines Beitrages (§6) oder einer Geldbuße (§12 Abs.3 b) im Rückstand ist. Die 

Streichung darf erst beschlossen werden, nachdem seit der Absendung des Mahnschreibens ein Monat vergangen ist. 

 

§6  Mitgliederbeiträge 

Von den Mitgliedern des Vereins werden Beiträge erhoben. Die Höhe des Jahresbeitrages wird von der Mitgliederversammlung 

bestimmt. Dieses gilt  auch  für  alle einmaligen Beiträge (Aufnahmegebühr,Lehrgangsge- 

 

bühr, Gebühr für Gastkarten, Sonderbeiträge). Die Beiträge sind eine Bringschuld. Der Jahresbeitrag ist bis zum 16.3. i. J. zu zahlen, 

und zwar im Lastschriftverfahren. Die Mitglieder, die eine Lastschriftermächtigung nicht erteilen, müssen als Barzahler den Betrag 

auf der Jahreshauptversammlung entrichten. Auf Antrag kann der Vorstand Wehrpflichtigen usw. Beiträge erlassen bzw. ermäßigen. 

 

§7  Wahlen, Beschlüsse, Mehrheiten 

Soweit diese Satzung nichts anderes bestimmt gelten folgende  Regelungen: 

1.  Wahl-und stimmberechtigt sind alle Vereinsmitglieder, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. Zur Wahl der Jugendwarte sind 

alle Vereinsmitglieder wahlberechtigt. 

2.  Ein Mitglied ist nicht stimmberechtigt, wenn die Beschlussfassung die Vornahme eines Rechtsgeschäftes mit ihm oder die Ein-

leitung oder Erledigung eines Rechtsstreites zwischen ihm und dem Verein betrifft. 

3.  Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen, gültigen Stimmen gefasst. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme 

des Leiters der Sitzung. 

4.   Gewählt ist derjenige, der die Mehrheit der abgegebenen, gültigen Stimmen auf sich vereinigen kann. Bei Stimmengleichheit 

entscheidet die Stimme des Wahlleiters. 

5.   Die Wahl des Vorstandes soll von dem ältesten, dazu bereiten Vereinsmitglied geleitet werden. Zum Auszählen der Stimmen usw. 

können Wahlhelfer eingesetzt werden. Die Wahl der übrigen Organe leitet der 1. Vorsitzende, bei dessen Verhinderung 

der 2.Vorsitzende. 

6.   Beschlüsse und Wahlen sind in der Regel offen. Auf Antrag eines Mitgliedes kann die Mitgliederversammlung beschließen, dass 

geheim abzustimmen ist. 

 

§8  Organe des Vereins 

  Vereinsorgane sind: 

a) die Mitgliederversammlung 

b) der Vorstand 

c) der erweiterte Vorstand 

d) das Ehrengericht 

 

§9   Die Mitgliederversammlung 

1. Die Mitgliederversammlung (ordentliche und außerordentliche) wird vom Vorstand einberufen, und zwar unter Angabe der Ta-

gesordnung mindestens eine Woche vorher durch Bekanntma-chung im Mitteilungsblatt des Landesfischereiverbandes. Ist dieses 

aus zeitlichen oder sonstigen Gründen nicht möglich, er-folgt die Bekanntmachung in der örtlichen Tagespresse. 

2. Die Versammlung ist nach ordnungsgemäßer Einberufung ohne Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen beschlussfähig. Sie wird 

in der Regel durch den 1.Vorsitzenden geleitet und ist nicht öffentlich. Jedoch dürfen an der Versammlung auch Vertreter des 

Landesfischereiverbandes, der Kreisbeauftragte und sonstige Gäste teilnehmen, soweit diese Personen vom Vorstand eingeladen 

oder zugelassen werden. 

3. Jedes stimmberechtigte Mitglied ist befugt, Anträge zur Tages-ordnung zu stellen. Die Anträge sind mindestens fünf Tage vor der 

Versammlung dem Vorstand schriftlich mitzuteilen. Über Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung, die erst in der Mitglieder-

versammlung gestellt werden, beschließt die Mitgliederversammlung. 

4. Satzungsänderungen können nur mit einer 3/4 Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen beschlossen werden. Vorrausset-zung 

ist jedoch, dass die Satzungsänderung auf der Tagesordnung gestanden hat. 

5.  Über die Beschlüsse ist eine Niederschrift anzufertigen, die vom Leiter der Versammlung und dem Protokollführer zu unterzeich-

nen ist. 

6. Die ordentliche  Mitgliederversammlung findet einmal im Jahr, möglichst zu Anfang des Jahres, statt. Der Vorstand hat einen 

Jahresbericht zu erstatten und die geprüfte Jahresrechnung so-wie ggf. einen Haushaltsplan vorzulegen. 

7. Außerordentliche Mitgliederversammlungen finden auf Be-schluss des Vorstandes oder auf Antrag eines Zehntels der stimmbe-

rechtigten Mitglieder statt.Dieser Antrag ist unter Angabe des Zwecks und der Gründe schriftlich beim Vorstand einzureichen. 

8. Die Mitgliederversammlung ist zuständig für die Festsetzung der Beiträge, Entlastung des Vorstandes, Wahlen, Satzungsänder-

ungen, Auflösung des Vereins, sowie für die Beratung und Ent-scheidung aller Vereinsangelegenheiten, die durch Beschluss des 

Vorstandes oder auf Antrag eines Zehntels der stimmbe-rechtigten Mitglieder auf die Tagesordnung gesetzt werden und über die 

noch nicht abschließend beschlossen wurde. 

 

§10 Der Vorstand 

1.   Der Vorstand besteht aus: 

 

a) dem 1. Vorsitzenden 

b) dem 2. Vorsitzenden 

c) dem 1. Schriftführer 

d) dem 1. Kassenwart 

e) dem 1. Gewässerwart 

 

2.   Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von drei Jahren, vom Tage der Wahl an gerechnet, gewählt. Die 

Amtsperiode endet aber bereits mit Ablauf der Versammlung, in der eine neue Wahl vorgenommen worden ist. 

Sollte bis zu Ablauf der Amtsperiode noch keine Wahl erfolgt sein, bleiben die bisherigen Vorstandsmitglieder bis zur Wahl im Amt. 

 

Jedes Vorstandsmitglied ist einzeln zu wählen, es sei denn, die Mitgliederversammlung beschließt ein anderes Verfahren. Scheidet ein 

Mitglied des Vorstandes während der Amtsperiode aus, so ist alsbald eine Mitgliederversammlung einzuberufen, die dann ein 

Ersatzmitglied für die restliche Amtsdauer des Vorstandes wählt. 

 

1. Vorstand des Vereins im Sinne des §26 BGB sind der 1. Vorsitz-ende und der 2. Vorsitzende. Beide Vorstandsmitglieder sind je-der 

für sich allein vertetungsberechtigt. Rechtsgeschäfte mit einem Geschäftswert von über 3000.-DM sind für den Verein nur dann 

verbindlich, wenn die Zustimmung des erweiterten Vorstandes hierzu vorher erteilt ist. 

2. Der Vorstand fasst seine Beschlüsse im Allgemeinen in Vor-standssitzungen, die vom 1. Vorsitzenden, bei dessen Verhinder-ung 

vom 2.Vorsitzenden, schriftlich, fernmündlich oder münd-lich einberufen werden. In jedem Fall ist ist  eine Einberufungs-frist 

von zwei Tagen einzuhalten., es sei denn, sämtliche Vor-standsmitglieder erklären sich mit einer kürzeren Frist einver-standen. 

 

Einer Mitteilung der Tagesordnung bedarf es nicht. Der Vor-stand   ist beschlussfähig, wenn mindestens drei Vorstandsmit-

glieder, davon der 1.Vorsitzende oder der 2. Vorsitzende, anwe-send sind. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des 

Leiters der Vorstandssitzung. 

 

Die Vorstandssitzung leitet der 1.Vorsitzende, bei dessen Ver-hinderung der 2.Vorsitzende. Die Beschlüsse des Vorstandes sind 

zu Beweiszwecken zu protokollieren und vom Sitzungsleiter  und dem Protokollführer zu unterschreiben. 

 

Die Niederschrift soll Ort und und Zeit der Vorstandssitzung, die Namen der Teilnehmer, die gefassten Beschlüsse und das 

Abstimmungsergebnis enthalten. 

 

5. Der Vorstand kann jederzeit zu einer Sitzung den erweiterten Vorstand oder einzelne Mitglieder des erweiterten Vorstandes einla-

den. Diese haben beratende Stimme. Der Vorstand erledigt alle Angelegenheiten, für die er nach der Satzung und dem Vereins-

recht zuständig ist. Außerdem hat er die laufenden Geschäfte des Vereins zu führen. Er stellt die Fischerei-und Gewässerordnung 

auf. Außerdem hat er die Mitgliederversamm-lung von allen wichtigen Angelegenheiten zu unterrichten. 



 

§11  Der erweiterte Vorstand 

1. Der erweiterte Vorstand besteht aus: 

  

 a) dem 2. Gewässerwart, 

 b) dem 2. Schriftführer, 

 c) dem 2. Kassenwart,  

 d) den Sportwarten, 

 e) den Jugendwarten, 

 f) dem Ehrengerichtsvositzenden 

  

Der Gewässerwart nimmt durch §54 Abs. 115 des Nds.Fisch.G. eine besondere Stellung im Verein ein. Als Fachmann soll er beratend 

auf den Vorstand einwirken in allen Fragen, die Naturschutz, Tier-schutz, Gewässer, Besatz und Fischgesundheit betreffen. Er hat mit 

seinen Mitarbeitern ( 2.Gewässerwart, Helfer und Fischereiaufseher) z.B. dafür zu sorgen, dass Fischkrankheiten sofort gemeldet, 

vorhan-dene Fischarten in Gewässern erhalten bleiben oder evtl, neu eingesetzt werden und die Produktionskraft der Pachtgewässer 

durch gezielten Besatz und evtl. andere Massnahmen optimal genutzt wird. Er sorgt mit seinem Mitarbeiterstab für eine Überwa-

chung der Biologie und Chemie der Pachtgewässer. 

 

und hält alle Werte listenmäßig fest. Er wertet z.B. auch die Fanglisten aus und fertigt hiervon Tabellen an. 

 

2. Der erweiterte Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von drei Jahren gewählt. Für die Amtsperiode gilt 

§10 Abs.2 entsprechend. Scheidet ein Mitglied des erweiterten Vorstandes aus, so setzt der Vorstand ein Ersatzmitglied für die 

restliche Amtsperiode kommisarisch ein. 

 

3. Die Mitglieder des erweiterten Vorstandes haben den Vorstand zu beraten und zu unterstützen. Sie sind in allen Fragen von 

wesentlicher Bedeutung zu hören. Sie haben gemeinsam mit dem Vorstand über die Streichung eines Mitgliedes wegen Nicht-

zahlung des Beitrages (§5) aus der Mitgliederliste zu beschließen. Ferner haben sie einem Rechtsgeschäft des Vorstandes mit 

einem Geschäftswert von über 3000.-DM vorher zuzustimmen. 

 

Der Ehrengerichtsvorsitzende darf an Sitzungen des Vorstandes oder des erweiterten Vorstandes nicht teilnehmen, wenn Ange-

legenheiten besprochen werden, über die das Ehrengericht be-schließen soll. 

 

4. Auf Verlangen von mindestens vier Mitgliedern des erweiterten Vorstandes hat der Vorstand eine Gesamtsitzung einzuberufen, 

Stimmberechtigt sind die Mitglieder des Vorstandes und des er-weiterten Vorstandes. Diese Sitzung ist ohne Rücksicht auf die 

Zahl der Erschienen beschlussfähig. Für die Niederschrift gilt §10 Abs. 4 entsprechend. 

 

§12 Das Ehrengericht 

1. Das Ehrengericht besteht aus sieben Mitgliedern. Sie werden gewählt. Für die Amtsperiode gilt §10 Abs. 2 entsprechend. 

 

Nach der Wahl haben sich die Mitglieder des Ehrengerichts alsbald zu einer konstituierenden Sitzung zu treffen und einen 

Vorsitzenden und einen Stellvertrete zu wählen. Gleichzeitig haben sie sich mit den Bestimmungen der Satzung vertraut zu 

machen. Zu dieser Sitzung lädt der 1.Vorsitzende, bei dessen Verhinderung der 2.Vorsitzende, des Vereins ein und leitet die 

Wahl. 

2. Wählbar zu Mitgliedern des Ehrengerichts sind nur Vereinsmit-glieder, die das 25. Lebensjahr vollendet haben und mindestens 3 

Jahre Mitglied im Verein sind. 

3. Aufgabe des Ehrengerichts ist es, Streitigkeiten zwischen Ver-einsmitgliedern zu schlichten; Vorraussetzung ist jedoch, dass einer 

der Beteiligten das Ehrengericht anruft. Weiter hat das Ehrengericht die Aufgabe, sämtliche Vergehen gegen die Satzung, die 

Fischerei-und Gewässerordnung, sonstige Anordnungen, die guten Sitten usw. zu verhandeln und ggf. disziplinarisch dagegen 

vorzugehen. 

 

Disziplinarmaßnahmen sind: 

a)   Verwarnung 

b)   Sperre für bestimmte Vereinsrechte auf Zeit oder Geldbuße bis zum dreifachen eines Jahresbeitrages für einen Erwachsenen 

(Angelbeitrag) zu Gunsten der Vereinskasse. 

c)   Ausschluss auf Zeit 

d)   dauernder Ausschluss 

 

Eine Verwarnung wird nur einmal ausgesprochen. Sollten danach für ein bestimmtes Mitglied weitere Maßnahmen notwendig sein, 

können nur solche nach den Buchstaben b bis d festgesetzt werden. 

 

Der dauernde Ausschluss soll dann ausgesprochen werden, wenn ein Vereinsmitglied gröblich gegen die Interessen des Vereins 

verstösst. 

 

4.  Die Sitzungen des Ehrengerichts sind nicht öffentlich. Zur Klä-rung des Sachverhalts kann das Ehrengericht jederzeit Zeugen u. 

Sachverständige hinzu laden. Der Vorsitzende oder sein Vertre-ter lädt zu den Sitzungen unter Einhaltung von einer Frist von 8 

Tagen schriftlich oder telefonisch unter Mitteilung des Berat-ungsgegenstandes ein.Gleichzeitig ist der Beschuldigte schrift-lich 

einzuladen und ihm mitzuteilen,weshalb gegen ihn verhand-elt werden soll.Vor Beginn der Sitzung erhält der Beschuldigte Ge-

legenheit, sich zu der Angelegenheit zu äußern.Dieses kann er bis zur Sitzung auch schriftlich an das Ehrengericht tun. 

 

5.  Die Sitzungen werden vom Vorsitzenden oder seinem Vetreter geleitet. Beschlußfähig ist das Ehrengericht, wenn mehr als die 

Hälfte der Mitglieder anwesend ist. Zu Beginn der Beratung trägt der Leiter der Sitzung die Anschuldigung vor. Danach erhält 

der Beschuldigte die Möglichkeit, sich dazu persönlich zu äußern. Im Fall der schriftlichen Äußerung ist diese zu verlesen. Das 

Ehrengericht beschließt mit der Mehrheit der abgegebenen, gültigen Stimmen. Bei Stimmengleichheit kann keine Diszi-plinar-

maßnahme ausgesprochen werden. 

 

6.  Der Beschluss des Ehrengerichts ist zu protkollieren und vom Leiter der Sitzung und dem Protokollführere zu unterzeichnen. Der 

Beschluss ist dem Beschuldigten schriftlich durch den Leiter der Sitzung per Einschreiben zuzustellen. Der Vorstand erhält 

ebenso eine Ausfertigung. Der Beschuldigte hat die Möglichkeit, innerhalb von 14 Tagen nach Zustellung Einspruch gegen den 

Beschluss beim Vorstand einzulegen. Der Einspruch ist zu begründen. Das Schreiben über den Beschluss muss eine Belehrung 

über die Einspruchmöglichkeit enthalten,ist dies nicht der Fall, läuft die Einspruchsfrist erst nach drei Monaten nach Zustellung 

des Beschlusses ab. 

7. Wird ein Einspruch nicht eingelegt, erkennt der Beschuldigte da-mit den Beschluss des Ehrengerichts an. Damit ist auch die Mög-

lichkeit verwirkt,vor dem Zivilgericht dagegen vorzugehen. Die Einlegung des Widerspruchs hat aufschiebende Wirkung. In 

besonders schwerwiegenden Fällen kann die aufschiebende Wirkung aufgehoben werden, dies ist dem Beschuldigten mitzutei-

len. 

 

8. Der Vorstand hat über den Einspruch innerhalb von einem Mo-nat nach Eingang zu beschließen. Er kann den Beschluss des Eh-

rengerichts bestätigen oder aufheben, aber auch eine geringere Maßnahme festsetzen. Der Beschluss des Vorstandes ist endgültig. 

Beschließt der Vorstand nicht innerhalb der ihm gesetzten Frist, so gilt der Einspruch als anerkannt. 

 

§13 Kassenführung und-prüfung 

 

1. Die Kassenführung obliegt dem Kassierer, der als Mitglied des Vorstandes von der Mitgliederversammlung gewählt wird. 

2. Nach Schluss eines Geschäftsjahres hat der Kassierer einen Kassenbericht und auf Verlangen einen Haushaltsplan für das fol-

gende Jahr vorzulegen. 

3. Die Kassenführung ist von mindestens zwei Kassenprüfern zu prüfen. Diese Prüfer werden von der Mitgliederversammlung für 

die Dauer von drei Jahren gewählt. Für die Amtsperiode gilt §10 Abs. 2 entsprechend. 

 

§14  Auflösung des Vereins 

 

Die Auflösung des Vereins kann erfolgen, wenn mindestens 4/5 der Mitglieder dafür stimmt. Sofern die Mitgliederversammlung 

nicht anders beschließt, sind der 1.Vorsitzende und der 2.Vorsitzende die gemeinsam vertretungsberechtigten Liquidatoren. Das 

nach Beendigung der Liquidation vorhandene 

 

Vereinsvermögen fällt an eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder eine andere steuerbegünstigte Körperschaft zwecks 

Verwendung zur Förderung des Naturschutzes. Falls im Auflösungs-beschluss keine bestimmte juristische Person des öffentlichen 

Rechts oder anderer steuerbegünstigte Körperschaft bestimmt wird, soll das nach Liquidation vorhandene Vereinsvermögen der 

Gemeinde zufallen, in der der Verein bei der Auflösung seinen Sitz hat, die es ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden 

hat. Die vorstehenden Vorschriften gelten entsprechend für den Fall, dass der Verein aus einem anderen Grund aufgelöst wird, seine 

Rechtsfähigkeit verliert oder die Verfolgung steuerbegünstigter Zwecke verfällt. 

 

§15 Inkrafttreten 

 

Diese Satzung wurde in der Mitgliederversammlung vom 24. Juli  1994 beschlossen. Sie tritt am Tage nach der Eintragung in das 

Vereinsregister in Kraft. Gleichzeitig tritt die bisherige Satzung außer Kraft. 

 

Elsfleth, den 24.Juli 1994 

 



Satzung 

des 

 

Sportfischerverein Elsfleth e.V. 

 

von 1961 

 

 
 

 

§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr 

§ 1 Nr. 1 Der Verein führt den Namen " Sportfischerverein Elsfleth e.V.". 

Er ist in das Vereinsregister beim Amtsgericht Oldenburg (Oldenburg) unter der Nr. 

VR100066 eingetragen. 

 

§ 1 Nr. 2 Der Verein hat seinen Sitz in Elsfleth. 

 Der Verein wurde am 17.04.1961 errichtet. 

 

§ 1 Nr. 3 Der Verein ist politisch, ethnisch und konfessionell neutral. 

 Der Verein ist Mitglied im Anglerverband Niedersachsen e.V. 

 

§ 1 Nr. 4 Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. 

 

§ 1 Nr. 5 Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke i. S. d. 

Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. 

 

§ 2 Zweck des Vereins 

§ 2 Nr. 1 Zweck des Vereins ist es innerhalb seines Vereinsgebietes und unter Einhaltung der 

Angelordnung die Sportfischerei und den Naturschutz zu pflegen und zu fördern, die 

Gewässer zu hegen, sowie das Jugendwesen zu fördern. 

 

§ 2 Nr. 2 Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 

Zwecke. 

 

§ 2 Nr. 3 Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. 

Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 

 

§ 2 Nr. 4 Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, 

oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

 

§ 2 Nr. 5 Die Mitglieder des Vorstands können für ihren Arbeits- oder Zeitaufwand (pauschale) 

Vergütungen erhalten. Der Umfang der Vergütungen darf nicht unangemessen hoch sein. 

Maßstab der Angemessenheit ist die gemeinnützige Zielsetzung des Vereins. 

 

§ 3 Erwerb der Mitgliedschaft 

Mitglied des Vereins kann jede natürliche und juristische Person werden, welche die Grundsätze der 

Angelordnung sowie den Vereinszweck ausdrücklich anerkennt. Über den schriftlichen 

Aufnahmeantrag entscheidet abschließend der Vorstand. 

 

§ 4 Beendigung der Mitgliedschaft  

Die Mitgliedschaft endet 

 

a) mit dem Tod des Mitglieds, 

b) durch freiwilligen Austritt, 

c) durch Streichung von der Mitgliederliste, 

d) durch Ausschluss aus dem Verein, 

e) bei juristischen Personen durch deren Auflösung. 

 

Der freiwillige Austritt bedarf der Schriftform gegenüber einem Mitglied des Vorstands. Er ist nur zum 

Schluss eines Kalenderjahres unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von einem Monat zulässig. 

 

Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstands von der Mitgliederliste gestrichen werden, wenn es 

trotz zweimaliger Mahnung mit der Zahlung des Beitrags im Rückstand ist. Die Streichung ist dem 

Mitglied in Textform mitzuteilen. 

 

Ein Mitglied kann, wenn es gegen die Vereinsinteressen oder die Angelordnung gröblich verstoßen hat, 

durch Beschluss der Jahreshauptversammlung aus dem Verein ausgeschlossen werden. Vor der 

Beschlussfassung ist dem Mitglied Gelegenheit zu geben, sich persönlich zu rechtfertigen. Eine 

etwaige schriftliche Stellungnahme des Betroffenen ist in der Jahreshauptversammlung zu verlesen. 

 

§ 5 Mitgliedsbeiträge 

Von den Mitgliedern werden Beiträge erhoben. Die Höhe des Jahresbeitrages und dessen Fälligkeit 

werden von der Mitgliederversammlung bestimmt. 

 

§ 6 Organe des Vereins 

a) der Vorstand 

b) die Mitgliederversammlung 

 

§ 7 Der Vorstand 

Der Vorstand i. S. d. § 26 BGB besteht aus mindestens zwei, maximal aber aus fünf Personen. Gewählt 

werden somit mindestens 

 

a) der 1. Vorsitzende und 

b) der 2. Vorsitzende 

 

Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch den 1. Vorsitzenden vertreten, dieser wiederum 

vertreten durch den 2. Vorsitzenden.  

 

§ 8 Amtsdauer des Vorstands 

Der Vorstand wird von der Jahreshauptversammlung auf die Dauer von drei Jahren, vom Tage der 

Wahl an gerechnet, gewählt. Er bleibt jedoch bis zur Neuwahl des Vorstandes im Amt. 

 

Scheidet ein Mitglied des Vorstandes während der Amtsperiode aus, so wählt der Vorstand ein 

Ersatzmitglied (aus den Reihen der Vereinsmitglieder) für die restliche Amtsdauer des 



Ausgeschiedenen. 

 

§ 9 Beschlussfassung des Vorstands 

Der Vorstand fasst seine Beschlüsse im Allgemeinen in Vorstandssitzungen, die vom 1. oder vom 2. 

Vorsitzenden in Textform (auch über „Social Media“) einberufen werden. Die Vorstandssitzungen 

können in Präsenz, „Online“ (Bild- und Tonübertragung) oder in hybrider Form durchgeführt werden. In 

jedem Fall ist eine Einberufungsfrist von drei Tagen einzuhalten. Einer Mitteilung der Tagesordnung 

bedarf es nicht. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei Vorstandsmitglieder, darunter der 

1. oder 2. Vorsitzende, anwesend sind. Bei der Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der abgegebenen 

gültigen Stimmen. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Leiters der Vorstandssitzung. 

 

Die Vorstandssitzung leitet der 1. Vorsitzende, bei dessen Abwesenheit der 2.Vorsitzende. 

 

Ein Vorstandsbeschluss kann auch 

 

- im Wege des „Umlaufs“ in Textform 

- oder fernmündlich gefasst werden, wenn dessen schriftliche Fixierung unverzüglich 

nachgeholt wird 

 

und wenn alle Vorstandsmitglieder in Textform ihre Zustimmung zu der zu beschließenden Regelung 

erklären. 

 

§ 10 Die Jahreshauptversammlung 

In der Jahreshauptversammlung hat jedes anwesende volljährige Mitglied eine Stimme. 

 

§ 11 Die Einberufung der Jahreshauptversammlung 

Mindestens einmal im Jahr soll die ordentliche Jahreshauptversammlung stattfinden. Sie wird vom 

Vorstand unter Einhaltung einer Frist von zwei Wochen durch Einladung in Textform (auch über 

„Social Media“) unter Angabe der Tagesordnung einberufen. Die Frist beginnt mit dem auf die 

Absendung der Einladung folgenden Werktages. 

 

§ 12 Die Beschlussfassung der Mitgliederversammlung 

Die Jahreshauptversammlung wird vom 1. Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom 2. Vorsitzenden 

oder einem anderen Vorstandsmitglied geleitet. Ist kein Vorstandsmitglied anwesend, bestimmt die 

Versammlung einen Leiter. 

 

Das Protokoll wird vom Schriftführer geführt. Ist ein solcher noch nicht benannt, bestimmt der 

Versammlungsleiter einen Protokollführer. 

Die Art der Abstimmung (z.B. einzeln, gesondert; mit Handzeichen, geheim) bestimmt der 

Versammlungsleiter. Die Abstimmung muss schriftlich durchgeführt werden, wenn ein Drittel der bei 

der Abstimmung anwesenden stimmberechtigten Mitglieder dies beantragt. 

 

Die Jahreshauptversammlung ist nicht öffentlich. Der Versammlungsleiter kann Gäste zulassen. Über 

die Zulassung der Presse, des Rundfunks und des Fernsehens beschließt die Jahreshauptversammlung. 

 

Jede ordnungsgemäß einberufene Jahreshauptversammlung ist unabhängig von der Zahl der 

Erschienenen beschlussfähig. 

Die Jahreshauptversammlung fasst Beschlüsse im Allgemeinen mit einfacher Mehrheit der 

abgebebenen gültigen Stimmen; Stimmenthaltungen bleiben daher außer Betracht. Zur Änderung oder 

Neufassung der Satzung (einschließlich des Vereinszweckes oder des Vereinsnamens) ist jedoch eine 

Mehrheit von drei Viertel der abgegebenen gültigen Stimmen, zur Auflösung des Vereins eine solche 

von vier Fünftel erforderlich. 

 

Für die Wahlen gilt Folgendes: Hat im ersten Wahlgang kein Kandidat die Mehrheit der abgegebenen 

gültigen Stimmen erreicht, findet eine Stichwahl zwischen den Kandidaten statt, welche die beiden 

höchsten Stimmzahlen erreicht haben. 

 

Über die Beschlüsse der Jahreshauptversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen, das vom jeweiligen 

Versammlungsleiter und dem Protokollführer zu unterzeichnen ist. Es soll folgende Feststellungen 

enthalten: Ort und Zeit der Versammlung, die Person des Versammlungsleiters und des Protokollführers, 

die Zahl der erschienenen Mitglieder, die Tagesordnung, die einzelnen Abstimmungsergebnisse und die 

Art der Abstimmung. Bei Satzungsänderungen ist die zu ändernde Bestimmung anzugeben. 

 

§ 13 Nachträgliche Anträge zur Tagesordnung 

Jedes Mitglied kann bis spätestens drei Tage vor dem Tag der Jahreshauptversammlung beim Vorstand 

schriftlich beantragen, dass weitere Angelegenheiten nachträglich auf die Tagesordnung gesetzt werden. 

Der Versammlungsleiter hat zu Beginn der Jahreshauptversammlung die Tagesordnung entsprechend zu 

ergänzen. Über die Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung, die erst in der Jahreshauptversammlung 

gestellt werden, beschließt die Jahreshauptversammlung. Zur Annahme des Antrages ist eine Mehrheit von 

drei Viertel der abgegebenen gültigen Stimmen erforderlich. Satzungsänderungen, die Auflösung des 

Vereins sowie die Wahl und Abberufung von Vorstandsmitgliedern können nur beschlossen werden, wenn 

die Anträge den Mitgliedern mit der Tagesordnung angekündigt worden sind. 

 

§ 14 Außerordentliche Jahreshauptversammlungen 

Der Vorstand kann jederzeit eine außerordentliche Jahreshauptversammlung einberufen. Diese muss 

einberufen werden, wenn das Interesse des Vereins es erfordert oder wenn die Einberufung von einem 

Zehntel aller Mitglieder schriftlich unter Angabe des Zwecks und der Gründe vom Vorstand verlangt 

wird. Für die außerordentliche Jahreshauptversammlung gelten die §§ 10, 11, 12 und 13 entsprechend. 

 

§ 15 Auflösung des Vereins und Anfallberechtigung 

§ 15 Nr. 1 Die Auflösung des Vereins kann nur in einer Jahreshauptversammlung mit der im § 

12 festgelegten Stimmenmehrheit beschlossen werden. Sofern die 

Jahreshauptversammlung nichts anders beschließt, sind der 1. Vorsitzende und der 2. 

Vorsitzende gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidatoren. Die vorstehenden 

Vorschriften gelten entsprechend für den Fall, dass der Verein aus einem anderen 

Grund aufgelöst wird oder seine Rechtsfähigkeit verliert. 

 

§ 15 Nr. 2 Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das 

Vermögen an den Anglerverband Niedersachsen der es unmittelbar und 

ausschließlich für jugendfördernde Zwecke im Sinne der anglerischen 

Jugendförderung zu verwenden hat. 

 

Die vorstehende Satzung wurde in der Gründungsversammlung (Mitgliederversammlung) vom 

06.06.2024 errichtet (verabschiedet). 

 

Elsfleth, 06.06.2024 bei Gründung: 

 

Unterschriften des Vorstandes  

 


